
 

 

 Seite 1/1 

 

Medienmitteilung 

Ersatzwahlen für das Wahlbüro Glarus Nord 

An der Gemeindeversammlung vom 03. Juni 2025 stehen Ersatzwahlen für das kommunale 
Wahlbüro auf der Traktandenliste. 

 

Sechs neue Mitglieder sollen gewählt werden, um das Wahlbüro zu komplettieren. Dieses besteht 
gemäss Art. 45 der Gemeindeordnung Glarus Nord aus mindestens zehn Mitgliedern und spielt eine 
zentrale Rolle bei den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates, des Ge-
meinderates sowie des Landrates im Jahr 2026. 

 

Kandidaturen jetzt einreichen 

Interessierte Personen, die in der Gemeinde Glarus Nord stimmberechtigt sind und das 18. Altersjahr 
vollendet haben, sind wählbar. Um eine effiziente Wahlabwicklung an der Gemeindeversammlung zu 
gewährleisten, bittet die Gemeindekanzlei um frühzeitige Meldung von Kandidaturen bis spätestens 
15. Mai 2025. Dennoch können Kandidatinnen und Kandidaten auch direkt an der Gemeindeversamm-
lung vorgeschlagen werden. 

 

Die eingegangenen Kandidaturen werden laufend auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht. Kan-
didaturen können an kanzlei@glarus-nord.ch gesendet werden. 
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